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Sonderbedingungen für die Nutzung 
der Debitkarte für die Zahlungsfunktion „ZOIN“
Gegenüberstellung der Sonderbedingungen für die Nutzung der Debitkarte für die Zahlungsfunktion „ZOIN“ Februar 2025 
und der Sonderbedingungen für die Nutzung der Debitkarte für die Zahlungsfunktion „ZOIN“ Juni 2026

Die Änderungen wurden farblich hervorgehoben.

Fassung Februar 2025 (ALT) Fassung Juni 2026 (NEU)

1. Allgemeine Bedingungen
1.4. ZOIN-PIN
Der persönliche Code, auch ZOIN-PIN (Persönliche Identifizie-
rungsnummer) genannt, ist eine Kombination aus vier Zahlen, die 
der Karteninhaber frei wählt. Die Eingabe der ZOIN-PIN ermög-
licht dem Karteninhaber: 

· das Senden eines Geldbetrages an einen vom ihm ge-
wählten Empfänger (= ZOIN-Transaktion (Punkt 1.3)).  

Wird die ZOIN-PIN drei Mal falsch eingegeben, ist aus Sicher-
heitsgründen das Senden von Geldbeträgen (= ZOIN-Transaktio-
nen) nicht mehr möglich. Um die Debitkarte wieder für ZOIN-
Transaktionen (Punkt 1.3.) freizuschalten, muss sich der Kartenin-
haber mit seinen Anmeldeinformationen (Verfügernummer, PIN 
und Security für sein Kundenportal meineBTV) im ZOIN-Benut-
zerkonto (Punkt 1.6.) authentifizieren und seine ZOIN-PIN än-
dern.  
 
 
Biometrische Mittel (z. B. Fingerabdruck, Gesichtserkennung, Iris-
Scan etc.) ermöglichen – wie der ZOIN-PIN – die Identifizierung 
des Nutzers am mobilen Endgerät. Verwendet der Karteninhaber 
ein biometrisches Mittel zur Autorisierung der Zahlung, ist die 
Eingabe der ZOIN-PIN nicht erforderlich. 

1. Allgemeine Bedingungen 
1.4. ZOIN-PIN 
Der persönliche Code, auch ZOIN-PIN (Persönliche Identifizie-
rungsnummer) genannt, ist eine Kombination aus vier Zahlen, die 
der Karteninhaber frei wählt. Die Eingabe der ZOIN-PIN ermög-
licht dem Karteninhaber: 

· das Senden eines Geldbetrages an einen vom ihm ge-
wählten Empfänger (= ZOIN-Transaktion (Punkt 1.3)).  

Wird die ZOIN-PIN drei Mal falsch eingegeben, ist aus Sicher-
heitsgründen das Senden von Geldbeträgen (= ZOIN-Transaktio-
nen) nicht mehr möglich. Um die Debitkarte wieder für ZOIN-
Transaktionen (Punkt 1.3.) freizuschalten, muss sich der Kartenin-
haber mit seinen Anmeldeinformationen (Verfügernummer, PIN 
und Security App bzw. integriertes Freigabeverfahren der BTV 
Banking App für sein Kundenportal meineBTV) im ZOIN-Benut-
zerkonto (Punkt 1.6.) authentifizieren und seine ZOIN-PIN än-
dern.  
 
Biometrische Mittel (z. B. Fingerabdruck, Gesichtserkennung, Iris-
Scan etc.) ermöglichen – wie der ZOIN-PIN – die Identifizierung 
des Nutzers am mobilen Endgerät. Verwendet der Karteninhaber 
ein biometrisches Mittel zur Autorisierung der Zahlung, ist die 
Eingabe der ZOIN-PIN nicht erforderlich.
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